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23. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 27. April 2017  

 

INHALT 
 

Amtlicher Teil  

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Tönis-
vorst: Wahlbekanntmachung - Am 14. Mai 
2017 findet die Wahl zum Landtag Nordrhein-
Westfalen statt. Die Wahl dauert von 8.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr. 

S. 51 

Nichtamtlicher Teil  

Impressum und Bestellschein S. 53 

 
Amtlicher Teil: 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst: 
Wahlbekanntmachung - Am 14. Mai 2017 findet die 
Wahl zum Landtag Nordrhein-Westfalen statt. Die 
Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
1. Die Gemeinde Tönisvorst gehört zum Wahlkreis 47 

Krefeld I -Viersen III und ist in 19 Stimmbezirke ein-
geteilt. 

 
Stimmbezirk und Wahlraum, in dem der/die Wahlbe-
rechtigte wählen kann, sind in der Wahlbenachrichti-
gung, die in der Zeit vom 10.04.2017 bis 23.04.2017 
zugestellt worden ist, angegeben. 

 
Die Abgrenzung der Stimmbezirke kann während der 
allgemeinen Dienstzeit bei der Stadt Tönisvorst, 
Ratsbüro/Wahlen, Zimmer 33b, Bahnstraße 15, 47918 
Tönisvorst, eingesehen werden. 

 
2. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum 

des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er/sie eingetragen ist. 
Der/Die Wähler/in soll die Wahlbenachrichtigung 
mitbringen und hat sich auf Verlangen über seine/ihre 
Person auszuweisen. Deshalb ist der Personalausweis 
oder Reisepass mitzubringen.  

Die Wahlbenachrichtigung ist bei der Wahl auf Ver-
langen abzugeben, ist jedoch auf Wunsch des Wäh-
lers/der Wählerin wieder auszuhändigen. 

 
 
3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r 

Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 

 
Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine 
Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer 

 
 a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem 
Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern 
eine Kurzbezeichnung verwendet wird, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das 
Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewer-
bers/jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeich-
nung. 

 
 b) für die Wahl nach Landeslisten in blau-
em Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und 
jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber/innen der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Partei-
bezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der/Die Wähler/in gibt seine/ihre Erststimme in der 
Weise ab, dass er/sie im linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem/welcher Bewerber/in sie gelten soll, 
seine/ihre Zweitstimme in der Weise ab, dass er/sie 
im rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste 
sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonde-
ren Nebenraum gekennzeichnet und so zusammenge-
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faltet werden, dass nicht erkannt werden kann, wie 
er/sie gewählt hat. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Fest-

stellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können 

an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist, 

 
 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimm-

bezirk des Wahlkreises oder  
 b) durch Briefwahl 
 
 teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der 
Gemeinde (Wahlamt) die Briefwahlunterlagen be-
schaffen (siehe Rückseite der Wahlberechtigung). 
Er/Sie muss seinen/ihren Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig dem 
Bürgermeister übersenden, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Er/Sie kann den 
Wahlbrief auch in der Dienststelle (Wahlamt) des 
Bürgermeisters abgeben. 

 
Für die Gemeinde werden 5 Briefwahlvorstände ge-
bildet. Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag um 
15.00 Uhr im Gebäude der Katholischen Grundschule 
Schulstraße, Schulstraße 13, 47918 Tönisvorst, zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen. Die 
Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses 
sind ebenfalls öffentlich. Siehe Punkt 4 dieser Wahl-
bekanntmachung. 

 
Jede/r Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben (§ 26 Abs. 4 
LWahlG). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
Tönisvorst, den 25.04.2017 
Der Bürgermeister 
gez. Goßen 
 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 23/Nr. 9/S. 51 
--------- 
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Nichtamtlicher Teil: 
 
 

Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite News-
letter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann seine 
eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldungen aus.  
Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kostenlos zur 
Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslegestellen 
siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amtsblatt per 
Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpauschale für 
das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro Jahr. 
 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 200 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 38,50,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im Voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Familienzentrum Bruckner Str. 16 
 
 

 

An den 
Bürgermeister 
Pressestelle 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 


